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Delegierte Verordnung (EU) 2018/761 der Kommission vom 16. 

Februar 2018 zur Festlegung gemeinsamer Sicherheitsmethoden 

für die Aufsicht durch die nationalen Sicherheitsbehörden nach 

Ausstellung einer einheitlichen Sicherheitsbescheinigung oder 

Erteilung einer Sicherheitsgenehmigung gemäß der Richtlinie 

(EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates und 

zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2012 der  

Kommission 

Vom 16. Februar 2018 (ABl. EU Nr. L 129 S. 16) 

 

Die Europäische Kommission - 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie (EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 11. Mai 2016 über Eisenbahnsicherheit1, insbesondere auf Artikel 6 Absatz 

6, 

gestützt auf die Empfehlung ERA-REC-115-REC der Eisenbahnagentur der Europäi-

schen Union an die Kommission vom 9. März 2017 hinsichtlich der Überarbeitung der 

gemeinsamen Sicherheitsmethoden für die Konformitätsbewertung und der gemein-

samen Sicherheitsmethode für die Überwachung, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In den gemeinsamen Sicherheitsmethoden (CSM) wird beschrieben, wie die Si-

cherheitsniveaus, die Erreichung der Sicherheitsziele und die Einhaltung der anderen 

Sicherheitsanforderungen beurteilt werden. 

(2) Gemäß Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2016/798 sind die CSM regelmäßig 

mit dem Ziel zu überarbeiten, die Sicherheit generell aufrechtzuerhalten und, soweit 

billigerweise durchführbar, kontinuierlich zu verbessern, wobei die bei ihrer Anwen-

dung gewonnenen Erfahrungen und die allgemeine Entwicklung der Eisenbahnsi-

cherheit berücksichtigt werden. 

                                                      

1
 ABl. L 138 vom 26.5.2016, S. 102. 
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(3) Mit ihrem Durchführungsbeschluss vom 1. September 20162 erteilte die Kommis-

sion der Eisenbahnagentur der Europäischen Union (im Folgenden die „Agentur“) 

gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/798 den Auftrag, die Verordnun-

gen (EU) Nr. 1158/20103, (EU) Nr. 1169/20104 und (EU) Nr. 1077/20125 der Kom-

mission zu überarbeiten. Die Agentur legte ihre Empfehlung zu dem Auftrag der 

Kommission am 9. März 2017 vor. Darin waren auch ein Bericht über die Ergebnisse 

der Konsultation der nationalen Sicherheitsbehörden, der Sozialpartner und Nutzer 

sowie ein Bericht zur Abschätzung der Folgen der geänderten CSM enthalten. Die 

Kommission hat die Empfehlungen der Agentur gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Richtli-

nie (EU) 2016/798 geprüft, um sich zu vergewissern, dass der Auftrag erfüllt ist. 

(4) Nach Ausstellung einer einheitlichen Sicherheitsbescheinigung oder nach Ertei-

lung einer Sicherheitsgenehmigung sollte die nationale Sicherheitsbehörde Auf-

sichtstätigkeiten durchführen, um zu prüfen, ob die Vorgaben des Sicherheitsmana-

gementsystems während des Verkehrsbetriebs tatsächlich eingehalten werden, und 

um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Voraussetzungen zu jedem Zeitpunkt 

erfüllt werden. 

(5) Gemäß Artikel 17 Absätze 1 und 8 der Richtlinie (EU) 2016/798 sind in Fällen, in 

denen es sich bei den Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreibern auch um 

die für die Instandhaltung zuständigen Stellen handelt, die nicht gemäß Artikel 14 

Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2016/798 zertifiziert sind, die Aufsichtstätigkeiten, die 

von den nationalen Sicherheitsbehörden mit dem Ziel durchgeführt werden, die An-

wendung der CSM gemäß Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/798 durch die für die 

                                                      

2
 Durchführungsbeschluss der Kommission vom 1. September 2016 über einen Auftrag an die Eisen-

bahnagentur der Europäischen Union zur Überarbeitung der gemeinsamen Sicherheitsmethoden für 

die Konformitätsbewertung und der gemeinsamen Sicherheitsmethode für die Überwachung und zur 

Aufhebung des Durchführungsbeschlusses C(2014) 1649 final (C(2016) 5504 final). 

3
 Verordnung (EU) Nr. 1158/2010 der Kommission vom 9. Dezember 2010 über eine gemeinsame 

Sicherheitsmethode für die Konformitätsbewertung in Bezug auf die Anforderungen an die Ausstellung 

von Eisenbahnsicherheitsbescheinigungen (ABl. L 326 vom 10.12.2010, S. 11). 

4
 Verordnung (EU) Nr. 1169/2010 der Kommission vom 10. Dezember 2010 über eine gemeinsame 

Sicherheitsmethode für die Konformitätsbewertung in Bezug auf die Anforderungen an die Erteilung 

von Eisenbahnsicherheitsgenehmigungen (ABl. L 327 vom 11.12.2010, S. 13). 

5
 Verordnung (EU) Nr. 1077/2012 der Kommission vom 16. November 2012 über eine gemeinsame 

Sicherheitsmethode für die Überwachung durch die nationalen Sicherheitsbehörden nach Erteilung 

einer Sicherheitsbescheinigung oder Sicherheitsgenehmigung (ABl. L 320 vom 17.11.2012, S. 3). 
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Instandhaltung zuständigen Stellen zu kontrollieren, zulässige Mittel für die Überwa-

chung der Wirksamkeit der Sicherheitsmanagementsysteme dieser Eisenbahnunter-

nehmen und Infrastrukturbetreiber. 

(6) Um das wechselseitige Vertrauen in das jeweilige Vorgehen und die Entschei-

dungsfindung der nationalen Sicherheitsbehörden während der Aufsichtstätigkeiten 

zu stärken, sollte ein Aufsichtsverfahren festgelegt werden. 

(7) Die nationalen Sicherheitsbehörden sollten für ihre Entscheidungen rechen-

schaftspflichtig sein und daher über interne Regelungen oder Verfahren verfügen, 

anhand derer sie zur Rechenschaft gezogen werden können. 

(8) Beaufsichtigt werden sollten dabei in erster Linie die Tätigkeiten, bei denen nach 

Auffassung der nationalen Sicherheitsbehörde die größten Risiken bestehen oder bei 

denen sich die Risiken am wenigsten beherrschen lassen. Zu diesem Zweck sollte 

die nationale Sicherheitsbehörde eine risikobasierte Aufsichtsstrategie und einen risi-

kobasierten Aufsichtsplan (bzw. mehrere Aufsichtspläne) entwickeln und anwenden, 

in denen sie angibt, wie sie ihre Tätigkeiten ausrichtet und ihre Prioritäten bei der 

Aufsicht festlegt. 

(9) Von den nationalen Sicherheitsbehörden ergriffene Durchsetzungsmaßnahmen, 

mit denen gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/798 dafür gesorgt 

werden soll, dass Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber die Rechtsvor-

schriften einhalten, sollten gemessen am Sicherheitsrisiko oder an der potenziellen 

Schwere des Verstoßes gegen die Rechtsvorschriften verhältnismäßig sein. 

(10) Um ihre Aufgaben gemäß Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe i der Richtlinie (EU) 

2016/798 erfüllen zu können, sollte sich die nationale Sicherheitsbehörde auf der 

Grundlage der Ergebnisse ihrer Aufsichtstätigkeiten auch ein Urteil über die Wirk-

samkeit des Regelungsrahmens im Bereich der Sicherheit bilden. 

(11) Die Prüf- und Inspektionstechniken für die Aufsicht umfassen in der Regel Be-

fragungen von Personen auf verschiedenen Ebenen einer Organisation, die Prüfung 

von Unterlagen und Aufzeichnungen im Zusammenhang mit dem Sicherheitsmana-

gementsystem und die Untersuchung der sicherheitsspezifischen Ergebnisse des 

Managementsystems, die bei Inspektionen oder damit zusammenhängenden Tätig-

keiten ermittelt wurden. 

(12) Soweit angebracht sollten sich die als Sicherheitsbescheinigungsstelle fungie-

rende Agentur und die nationalen Sicherheitsbehörden gemäß Artikel 17 Absatz 13 

der Richtlinie (EU) 2016/798 untereinander abstimmen, um einen vollständigen In-
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formationsaustausch über die Bewertungs- und Aufsichtstätigkeiten, einschließlich 

des Austauschs über alle Mitteilungen an die Eisenbahnunternehmen, zu gewährleis-

ten. Ebenso sollten sich die jeweiligen nationalen Sicherheitsbehörden bei grenz-

überschreitenden Infrastrukturen abstimmen. 

(13) Um sicherzustellen, dass die nationalen Sicherheitsbehörden die Aufsicht wirk-

sam durchführen, und um ihr gegenseitiges Vertrauen zu stärken, sollten die Behör-

den dafür Sorge tragen, dass das an der Beaufsichtigung beteiligte Personal über die 

notwendigen Kompetenzen verfügt. Diese Kompetenzen gilt es festzulegen. 

(14) Die nationalen Sicherheitsbehörden, die an der Beaufsichtigung eines Infrastruk-

turbetreibers mit grenzüberschreitender Infrastruktur oder eines in mehr als einem 

Mitgliedstaat tätigen Eisenbahnunternehmens beteiligt sind, sollten zusammenarbei-

ten, um eine doppelte Beaufsichtigung zu vermeiden, und ihr Vorgehen bei der Be-

aufsichtigung koordinieren, um sicherzustellen, dass alle wesentlichen Informationen 

über den Infrastrukturbetreiber oder das Eisenbahnunternehmen, insbesondere in 

Bezug auf bekannte Risiken und die Sicherheitsleistung, ausgetauscht und genutzt 

werden, um die Aufsichtstätigkeiten auf die Bereiche mit den größten Risiken für den 

Gesamtbetrieb zu lenken. 

(15) Die nationalen Sicherheitsbehörden sollten erforderlichenfalls mit anderen zu-

ständigen im Eisenbahnsektor interagierenden Behörden oder Stellen zusammenar-

beiten, z. B. den Regulierungsstellen und Genehmigungsbehörden im Sinne der 

Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates6 oder den für die 

Überwachung der Einhaltung der geltenden Vorschriften über die Arbeits-, Fahr- und 

Ruhezeiten für Triebfahrzeugführer zuständigen Behörden, um ihren jeweiligen Auf-

trag zu erfüllen, Informationen auszutauschen, sich anbahnende Konflikte beizule-

gen, damit verbundenen negativen Auswirkungen im Eisenbahnnetz vorzubeugen 

und ihr Vorgehen bei Verstößen gegen den Regelungsrahmen im Bereich der Si-

cherheit zu koordinieren. 

(16) Die neue Regelung zur Sicherheitsbescheinigung gilt gemäß Artikel 31 Absatz 3 

der Richtlinie (EU) 2016/798 ab dem 16. Juni 2019. Die Mitgliedstaaten können je-

doch der Agentur und der Kommission gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 

2016/798 notifizieren, dass sie den Umsetzungszeitraum verlängern und folglich bis 

                                                      

6
 Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 zur 

Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums (ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 32). 
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zum 16. Juni 2020 weiterhin Bescheinigungen gemäß der Richtlinie 2004/49/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates7 ausstellen. Daher ist es erforderlich, die 

Anwendungszeitpunkte dieser Verordnung an die in der Richtlinie (EU) 2016/798 

festgelegten Zeitpunkte anzupassen, um einen reibungslosen Übergang zu der neu-

en Bescheinigungsregelung zu ermöglichen. 

(17) Die Verordnung (EU) Nr. 1077/2012 ist gegenstandslos geworden und sollte 

daher durch diese Verordnung ersetzt werden - 

Hat folgende Verordnung erlassen: 

Artikel 1 Gegenstand 

Mit dieser Verordnung werden gemeinsame Sicherheitsmethoden (im Folgenden 

„CSM“) festgelegt für die gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 

2016/798 durch die nationalen Sicherheitsbehörden erfolgende Aufsicht über das 

Sicherheitsmanagement von Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreibern, 

nachdem diesen eine einheitliche Sicherheitsbescheinigung ausgestellt bzw. eine 

Sicherheitsgenehmigung erteilt wurde. 

Artikel 2 Begriffsbestimmung 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „Stelle, die Sicherheitsbescheinigungen ausstellt“ die für die Ausstellung ei-

ner einheitlichen Sicherheitsbescheinigung zuständige Stelle, d. h. entweder 

die Agentur oder eine nationale Sicherheitsbehörde; 

b) „Restproblem“ ein bei der Bewertung eines Antrags auf eine einheitliche Si-

cherheitsbescheinigung oder eine Sicherheitsgenehmigung festgestelltes ge-

ringfügiges Problem, das der Ausstellung bzw. Erteilung nicht im Wege steht 

und zur späteren Überwachung zurückgestellt werden kann. 

                                                      

7
 Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Eisen-

bahnsicherheit in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 95/18/EG des Rates über die 

Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen und der Richtlinie 2001/14/EG über die 

Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von 

Eisenbahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung (Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit) 

(ABl. L 164 vom 30.4.2004, S. 44). 



PRÄVENTIVE 

RECHTSBERATUNG 

SEIT 26 JAHREN!

SOFTWARE MIT INHALTEN 
AUS EINER HAND!
Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren 
Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisati-
onsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch 
dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter 
des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken 
und Pfl ichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, 
delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital 
speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwort-
lichen können digital abfragen, wer, welche Pfl icht, an welchem 
Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf 
einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle 
Pfl ichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir 
den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %.
Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen 
gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten zur Risikoabwehr 
aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespei-

chert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsan-
wälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung 
mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf 
Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialis-
ten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. 
Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschrif-
ten von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 
Gerichtsurteile, standardisierte Pfl ichtenkataloge für 45 Bran-
chen und 57.000 vorformulierte Betriebspfl ichten. 44.000 Unter-
nehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspfl ichten drei Millio-
nen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. 
Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine 
Unternehmenspfl icht zu übersehen. 

Weitere Informationen unter: 
www.rack-rechtsanwälte.de
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Artikel 3 Aufsichtsverfahren 

(1) Die nationalen Sicherheitsbehörden wenden das in Anhang I festgelegte Auf-

sichtsverfahren an. 

(2) Die nationalen Sicherheitsbehörden erarbeiten interne Regelungen oder Verfah-

ren zur Durchführung des Aufsichtsverfahrens. 

(3) Für Aufsichtszwecke erkennen die nationalen Sicherheitsbehörden die von Ei-

senbahnunternehmen und Infrastrukturbetreibern oder deren Auftragnehmern, Part-

nern oder Lieferanten vorgelegten Bescheinigungen, Anerkennungen oder Genehmi-

gungen für Produkte oder Dienstleistungen, die im Einklang mit den einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union ausgestellt wurden, als Nachweis dafür an, dass die 

Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber die in der Delegierten Verordnung 

(EU) 2018/762 der Kommission8 dargelegten Anforderungen erfüllen. 

Artikel 4 Techniken für die Aufsicht 

Die nationalen Sicherheitsbehörden bestimmen geeignete Aufsichtstechniken wie 

Prüfungen und Inspektionen und wählen bei der Planung ihrer Aufsichtstätigkeiten 

die am besten geeigneten Techniken aus. 

Artikel 5 Zusammenhänge zwischen Aufsicht und Bewertung 

(1) Die die Aufsicht durchführende nationale Sicherheitsbehörde verwendet und teilt 

gegebenenfalls die während ihrer Aufsichtstätigkeiten gewonnenen Informationen 

über die Leistung des Sicherheitsmanagementsystems zum Zwecke der Erneuerung 

oder Aktualisierung einheitlicher Sicherheitsbescheinigungen oder Sicherheitsge-

nehmigungen. 

(2) In den Fällen, in denen die in Absatz 1 genannte nationale Sicherheitsbehörde 

nicht für die Ausstellung der einheitlichen Sicherheitsbescheinigung oder der Sicher-

heitsgenehmigung zuständig ist, stimmt sie sich nach Eingang eines Antrag auf Er-

neuerung oder Aktualisierung unverzüglich mit der als Sicherheitsbescheinigungs-

                                                      

8
 Delegierte Verordnung (EU) 2018/762 der Kommission vom 8. März 2018 über gemeinsame Sicher-

heitsmethoden bezüglich der Anforderungen an Sicherheitsmanagementsysteme gemäß der Richtlinie 

(EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen 

(EU) Nr. 1158/2010 und (EU) Nr. 1169/2010 der Kommission (siehe Seite 26 dieses Amtsblatts). 



Delegierte Verordnung (EU) 2018/761 der Kommission – Stand: 16.02.2018 

 Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

7 

stelle fungierenden Agentur oder, im Falle grenzüberscheitender Infrastrukturen, auf 

deren Anfrage mit der zuständigen nationalen Sicherheitsbehörde ab. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Abstimmung gemäß Unterabsatz 1 muss die 

nationale Sicherheitsbehörde die Informationen ermitteln und vorgeben, die erforder-

lich sind, um zu bewerten, ob das Sicherheitsmanagementsystem des Eisenbahnun-

ternehmens oder des Infrastrukturbetreibers wirksam funktioniert, darunter mindes-

tens: 

a) eine Beschreibung erheblicher Mängel, die sich auf die Sicherheitsleistung 

auswirken oder ernsthafte Sicherheitsrisiken darstellen könnten, und anderer 

Bedenken, die im Rahmen der Aufsichtstätigkeiten seit der vorangegange-

nen Bewertung ermittelt wurden; 

b) der Status des Aktionsplans (oder der Aktionspläne), der (die) von dem Ei-

senbahnunternehmen oder dem Infrastrukturbetreiber erstellt wurde(n), um 

die erheblichen Mängel und anderen Bedenken gemäß Buchstabe a zu be-

heben, sowie die entsprechenden von der nationalen Sicherheitsbehörde ge-

troffenen Maßnahmen zur Beaufsichtigung der Problemlösung; 

c) ein Überblick über die Sicherheitsleistung des in ihrem Mitgliedstaat tätigen 

Eisenbahnunternehmens oder Infrastrukturbetreibers; 

d) der Status des Aktionsplans (oder der Aktionspläne), der (die) von dem Ei-

senbahnunternehmen oder dem Infrastrukturbetreiber erstellt wurde(n), um 

die Restprobleme aus der vorherigen Bewertung zu lösen. 

Artikel 6 Kompetenzen des an der Aufsicht beteiligten Personals 

(1) Die nationalen Sicherheitsbehörden sorgen dafür, dass das an der Aufsicht betei-

ligte Personal über die folgenden Kompetenzen verfügt: 

a) Kenntnis des entsprechenden für die Aufsicht geltenden Regelungsrahmen; 

b) Kenntnis der Funktionsweise des Eisenbahnsystems; 

c) ein angemessenes Maß an kritischer Analysefähigkeit; 

d) Erfahrung bei der Beaufsichtigung eines Sicherheitssystems oder eines ähn-

lichen Managementsystems im Eisenbahnsektor oder eines Sicherheitsma-

nagementsystems in einem Sektor mit ähnlichen betrieblichen und techni-

schen Herausforderungen; 
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e) Kenntnis von Gesprächsführungstechniken und Erfahrungen in der Ge-

sprächsführung; 

f) Fähigkeiten zur Problemlösung, Kommunikation und Teamarbeit. 

(2) Bei Teamarbeit können die Kompetenzen zwischen den Teammitgliedern verteilt 

sein. 

(3) Im Hinblick auf die korrekte Anwendung von Absatz 1 führen die nationalen Si-

cherheitsbehörden ein Kompetenzmanagementsystem ein, das Folgendes umfasst: 

a) die Entwicklung von Kompetenzprofilen für jede Stelle, Position und Funkti-

on; 

b) die Einstellung von Personal im Einklang mit den festgelegten Kompetenz-

profilen; 

c) die Erhaltung, Entwicklung und Bewertung der Personalkompetenzen im 

Einklang mit den festgelegten Kompetenzprofilen. 

Artikel 7 Entscheidungskriterien 

(1) Die nationale Sicherheitsbehörde legt Entscheidungskriterien fest, anhand derer 

sie die korrekte Anwendung des Sicherheitsmanagementsystems durch ein Eisen-

bahnunternehmen oder einen Infrastrukturbetreiber sowie die Wirksamkeit des Si-

cherheitsmanagementsystems in Bezug auf die Beherrschung von Sicherheitsrisiken 

im Zusammenhang mit den Tätigkeiten des Eisenbahnunternehmens oder Infrastruk-

turbetreibers beurteilt, und veröffentlicht diese. 

Zu diesen Kriterien gehören auch Informationen darüber, wie die nationale Sicher-

heitsbehörde mit Mängeln umgeht, die im Sicherheitsmanagementsystem von Eisen-

bahnunternehmen und Infrastrukturbetreibern festgestellt werden. 

(2) Die nationale Sicherheitsbehörde verabschiedet und veröffentlicht ein Verfahren, 

das es Eisenbahnunternehmen, Infrastrukturbetreibern und anderen Beteiligten er-

möglicht, eine Beschwerde gegen im Rahmen von Aufsichtstätigkeiten getroffene 

Entscheidungen einzureichen. 

Artikel 8 Koordinierung zwischen den nationalen Sicherheitsbehörden und Zu-

sammenarbeit mit anderen Behörden oder Stellen 

(1) Die nationalen Sicherheitsbehörden, die an der Beaufsichtigung eines Infrastruk-

turbetreibers mit grenzüberschreitenden Infrastrukturen oder eines in mehr als einem 

Mitgliedstaat tätigen Eisenbahnunternehmens beteiligt sind, koordinieren gemäß Ar-
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tikel 17 Absätze 7 und 9 der Richtlinie (EU) 2016/798 ihr Vorgehen bei der Beauf-

sichtigung. 

Unbeschadet der Verpflichtungen der nationalen Sicherheitsbehörden gemäß Artikel 

16 Absatz 2 Buchstaben d und j sowie Artikel 17 der Richtlinie (EU) 2016/798 ent-

scheiden die nationalen Sicherheitsbehörden nach der Ausstellung der einheitlichen 

Sicherheitsbescheinigung oder der Erteilung der Sicherheitsgenehmigung unverzüg-

lich, welche von ihnen die Koordinierung der Aufsicht der korrekten Anwendung und 

Wirksamkeit des Sicherheitsmanagementsystems leitet. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 erarbeiten die nationalen Sicherheitsbehörden 

Regelungen, die auf dem in Anhang II festgelegten Rahmen für die koordinierte und 

gemeinsame Aufsicht beruhen. 

(3) Ferner entwickeln die nationalen Sicherheitsbehörden Regelungen für die Zu-

sammenarbeit mit den nationalen Untersuchungsstellen, den Stellen für die Zertifizie-

rung der für die Instandhaltung zuständigen Stellen und anderen zuständigen Behör-

den oder Stellen. 

Artikel 9 Aufhebung 

Die Verordnung (EU) Nr. 1077/2012 wird mit Wirkung vom 16. Juni 2019 aufgeho-

ben. 

Artikel 10 Inkrafttreten und Geltung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 16. Juni 2019. In den Mitgliedstaaten, die der Agentur und der Kom-

mission gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/798 notifiziert haben, 

dass sie den Umsetzungszeitraum der Richtlinie verlängert haben, gelten Artikel 5 

Absatz 2 und Artikel 8 Absätze 1 und 2 ab dem 16. Juni 2020. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Anhang I Aufsichtsverfahren gemäß Artikel 3 

1. Allgemeines 

Die nationalen Sicherheitsbehörden entwickeln für die gesamte Tätigkeit ein struktu-

riertes und überprüfbares Verfahren, in dem die nachstehenden Faktoren berücksich-



Delegierte Verordnung (EU) 2018/761 der Kommission – Stand: 16.02.2018 

 Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

10 

tigt werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass es sich bei dem Aufsichtsver-

fahren - wie das Diagramm in der Anlage zeigt - um ein iteratives Verfahren handelt 

und der Notwendigkeit einer kontinuierlichen Verbesserung Rechnung getragen wird. 

2. Entwicklung von Aufsichtsstrategie und Aufsichtsplan/-Plänen 

Die nationale Sicherheitsbehörde 

a) sammelt und analysiert Daten/Informationen aus verschiedenen Quellen als 

Input für die Strategie und den Plan oder die Pläne. Als Quellen kommen in-

frage: Informationen, die bei der Bewertung der Sicherheitsmanagementsys-

teme gesammelt wurden; Ergebnisse früherer Aufsichtstätigkeiten; Informati-

onen aus Genehmigungen für Teilsysteme oder Fahrzeuge; Unfallberich-

te/Empfehlungen der nationalen Untersuchungsstellen; sonstige Berichte o-

der Daten über Unfälle/Störungen; jährliche Sicherheitsberichte von Eisen-

bahnunternehmen oder Infrastrukturbetreibern an die nationale Sicherheits-

behörde; jährliche Instandhaltungsberichte der für die Instandhaltung zustän-

digen Stellen; Beschwerden seitens der Öffentlichkeit sowie andere relevante 

Quellen; 

b) ermittelt in der Aufsichtsstrategie etwaige Risikobereiche für gezielte Auf-

sichtstätigkeiten, darunter solche, die sich aus der Integration und Steuerung 

menschlicher und organisatorischer Faktoren ergeben; 

c) entwickelt einen Aufsichtsplan oder Aufsichtspläne, die zeigen, wie sie die 

Aufsichtsstrategie innerhalb der Geltungsdauer gültiger einheitlicher Sicher-

heitsbescheinigungen und Sicherheitsgenehmigungen umsetzen wird; 

d) legt eine erste Abschätzung der erforderlichen Ressourcen für die Umset-

zung des Plans oder der Pläne auf der Grundlage der ermittelten Zielberei-

che vor; 

e) weist die Ressourcen für die Umsetzung des Plans oder der Pläne zu; 

f) behandelt in der Aufsichtsstrategie und dem Aufsichtsplan oder den Auf-

sichtsplänen alle Fragen im Zusammenhang mit dem grenzübergreifenden 

Betrieb oder grenzübergreifenden Infrastrukturen in Zusammenarbeit mit an-

deren nationalen Sicherheitsbehörden. 

3. Übermittlung von Aufsichtsstrategie und Aufsichtsplan/-Plänen 



PRÄVENTIVE 

RECHTSBERATUNG 

SEIT 26 JAHREN!

SOFTWARE MIT INHALTEN 
AUS EINER HAND!
Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren 
Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisati-
onsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch 
dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter 
des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken 
und Pfl ichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, 
delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital 
speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwort-
lichen können digital abfragen, wer, welche Pfl icht, an welchem 
Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf 
einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle 
Pfl ichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir 
den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %.
Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen 
gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten zur Risikoabwehr 
aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespei-

chert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsan-
wälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung 
mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf 
Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialis-
ten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. 
Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschrif-
ten von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 
Gerichtsurteile, standardisierte Pfl ichtenkataloge für 45 Bran-
chen und 57.000 vorformulierte Betriebspfl ichten. 44.000 Unter-
nehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspfl ichten drei Millio-
nen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. 
Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine 
Unternehmenspfl icht zu übersehen. 

Weitere Informationen unter: 
www.rack-rechtsanwälte.de



Delegierte Verordnung (EU) 2018/761 der Kommission – Stand: 16.02.2018 

 Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

11 

Die nationale Sicherheitsbehörde 

a) unterrichtet die betroffenen Eisenbahnunternehmen oder Infrastrukturbetrei-

ber sowie bei Bedarf einen weiteren Kreis von Akteuren über die allgemeinen 

Zielsetzungen der Aufsichtsstrategie und liefert eine allgemeine Erläuterung 

des Plans oder der Pläne; 

b) unterrichtet die betroffenen Eisenbahnunternehmen oder Infrastrukturbetrei-

ber über die grundsätzliche Umsetzung des Aufsichtsplans oder der Auf-

sichtspläne. 

4. Durchführung der Aufsichtstätigkeiten 

Die nationale Sicherheitsbehörde 

a) setzt den Plan oder die Pläne um; 

b) ergreift angemessene Maßnahmen für den Umgang mit Eisenbahnunter-

nehmen oder Infrastrukturbetreibern, die ihren rechtlichen Verpflichtungen 

nicht nachkommen, darunter, falls erforderlich, dringende Sicherheitswar-

nungen und vorläufige Sicherheitsmaßnahmen; 

c) bewertet, inwieweit ein Eisenbahnunternehmen oder ein Infrastrukturbetrei-

ber einen Aktionsplan oder mehrere Aktionspläne zur Beseitigung eines 

Mangels oder eines Restproblems innerhalb einer bestimmten Frist ange-

messen entwickelt und umgesetzt hat; 

d) dokumentiert die Ergebnisse ihrer Aufsichtstätigkeiten. 

5. Ergebnisse der Aufsichtstätigkeiten 

Die nationale Sicherheitsbehörde 

a) teilt die Ergebnisse ihrer Aufsichtstätigkeiten dem betroffenen Eisenbahnun-

ternehmen oder Infrastrukturbetreiber mit, darunter auch Informationen dar-

über, in welchen Bereichen bei dem Eisenbahnunternehmen oder dem Infra-

strukturbetreiber Mängel zu verzeichnen sind und in welchen Bereichen be-

währte Verfahren zur Unterstützung der Verbesserung der Sicherheit beste-

hen; 

b) verschafft sich einen Überblick über die Sicherheitsleistung der einzelnen Ei-

senbahnunternehmen oder Infrastrukturbetreiber, die in ihrem Mitgliedstaat 

tätig sind; 
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c) veröffentlicht und übermittelt den einschlägigen Akteuren ihre Auffassung zur 

allgemeinen Sicherheitsleistung in dem Mitgliedstaat; 

d) veröffentlicht und übermittelt den einschlägigen Akteuren ihre Auffassung zur 

Wirksamkeit des Regelungsrahmens im Bereich der Sicherheit; 

e) verwendet vor der Neubewertung eines Antrags auf Erneuerung oder Aktua-

lisierung der einheitlichen Sicherheitsbescheinigung oder der Sicherheitsge-

nehmigung die während der Beaufsichtigung des Eisenbahnunternehmens 

oder Infrastrukturbetreibers gewonnenen Informationen über die Leistung 

des Sicherheitsmanagementsystems und übermittelt diese gegebenenfalls 

der als Sicherheitsbescheinigungsstelle fungierenden Agentur oder bei 

grenzübergreifenden Infrastrukturen der zuständigen nationalen Sicherheits-

behörde; 

f) ergreift bei Bedarf Durchsetzungsmaßnahmen, stellt fest, ob die einheitliche 

Sicherheitsbescheinigung oder Sicherheitsgenehmigung eingeschränkt oder 

widerrufen werden muss, und unterrichtet in Fällen, in denen sie nicht für die 

Ausstellung der einheitlichen Sicherheitsbescheinigung oder die Erteilung der 

Sicherheitsgenehmigung zuständig ist, entsprechend die zuständige Behör-

de. 

6. Überprüfung der Aufsichtstätigkeiten 

Auf der Grundlage der im Rahmen der Aufsichtstätigkeiten gesammelten Informatio-

nen und gewonnenen Erfahrungen sowie der Sicherheitsleistung sowohl auf indivi-

dueller Ebene als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten muss die Sicherheitsbehörde 

in regelmäßigen Abständen 

a) eine Überprüfung der Aufsichtsstrategie und des Aufsichtsplans oder der 

Aufsichtspläne durchführen, um festzustellen, ob die ursprüngliche Zielset-

zung, die Nutzung von Daten/Informationen aus verschiedenen Quellen, die 

Aufsichtsergebnisse und die Zuweisung der Ressourcen noch angemessen 

sind, und bei Bedarf die Prioritäten ändern; 

b) falls erforderlich, den Plan oder die Pläne überarbeiten und dabei die Auswir-

kungen dieser Änderungen auf die Aufsichtsstrategie berücksichtigen; 
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c) bei Bedarf ihre Standpunkte und etwaigen Vorschläge ihrem Mitgliedstaat 

mitteilen, um etwaige Mängel des Regelungsrahmens im Bereich der Sicher-

heit zu beseitigen. 

Anlage 
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Anhang II Rahmen für die koordinierte und gemeinsame Aufsicht gemäß Artikel 

8 Absatz 2 

Die betreffenden nationalen Sicherheitsbehörden entwickeln Regelungen, die auf 

den folgenden Grundsätzen und 

spezifischen Elementen beruhen: 

1. Einigung darüber, welche Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber 

in einer Art und Weise tätig sind, die eine koordinierte oder gemeinsame Auf-

sicht erfordern. 

2. Einigung auf eine gemeinsame Sprache/gemeinsame Sprachen und den 

Grad der Vertraulichkeit der für die Zwecke ihrer Koordinierungsvereinbarun-

gen verwendeten Informationen. 

3. Einigung darüber, welche Informationen ausgetauscht werden sollen, sowie 

Vereinbarung eines Zeitplans für den Austausch: 

a) Austausch einschlägiger Informationen über Eisenbahnunternehmen 

und Infrastrukturbetreiber gemäß Nummer 1 und Mitteilung der Ergeb-

nisse ihrer Bewertungstätigkeiten; 

b) bei Bedarf Bereitstellung von Kopien von Sicherheitsgenehmigungen; 

c) gegebenenfalls Mitteilung der Ergebnisse der entsprechenden Auf-

sichtstätigkeiten, einschließlich Durchsetzungsbeschlüssen und Maß-

nahmen; 

d) Austausch von Informationen über die Sicherheitsleistung der gemäß 

Nummer 1 ermittelten Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetrei-

ber in den einzelnen Mitgliedstaaten. 

4. Austausch über Entscheidungskriterien: 

a) Austausch von Informationen über die von den einzelnen nationalen Si-

cherheitsbehörden in ihrem Aufsichtsplan angegebene Ausrichtung ih-

rer Tätigkeiten auf die betroffenen Eisenbahnunternehmen und Infra-

strukturbetreiber; 

b) Einrichtung eines Dialogs zwischen den betreffenden nationalen Si-

cherheitsbehörden über die vorgeschlagene Strategie für den Umgang 

mit erheblichen Mängeln. 

5. Koordinierung: 
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a) Austausch über bestehende Aufsichtsstrategien und Aufsichtspläne; 

b) Ermittlung gemeinsamer Interessen und/oder gemeinsamer Probleme; 

c) effiziente Planung individueller, koordinierter oder gemeinsamer Initiati-

ven, wobei die Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber nicht 

unnötig belastet und Überschneidungen zwischen den Anwendungsbe-

reichen dieser Initiativen vermieden werden. 

6. Einigung darüber, welche nationale(n) Sicherheitsbehörde(n) Maßnahmen 

zur Beseitigung von Restproblemen, die für die Aufsicht gegebenenfalls zu-

rückgestellt wurden, weiterverfolgen sollte(n). 

7. Einigung über die Bereiche für ein koordiniertes oder gemeinsames Vorge-

hen: 

a) Ermittlung der wichtigsten Risiken für die betreffenden Eisenbahnunter-

nehmen und Infrastrukturbetreiber, denen die nationalen Sicherheitsbe-

hörden auf koordinierte Weise oder gemeinsam begegnen sollten; 

b) Einigung darüber, welche nationale Sicherheitsbehörde, sofern erfor-

derlich, bei welchen Problemen auf der Grundlage bewährter Kriterien 

Tätigkeiten übernimmt; 

c) Einigung darüber, welche gemeinsamen Aufsichtstätigkeiten gegebe-

nenfalls aufzunehmen sind; 

d) Einigung darüber, wie die Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbe-

treiber über die durch die nationalen Sicherheitsbehörden getroffenen 

Regelungen und Vereinbarungen unterrichtet werden sollten. 

8. Austausch bewährter Verfahren: 

a) Erarbeitung von Regelungen für die regelmäßige Überprüfung und Ko-

ordinierung der Aufsichtstätigkeiten für die betroffenen Eisenbahnunter-

nehmen und Infrastrukturbetreiber; 

b) Erarbeitung von Regelungen für die Bewertung der Wirksamkeit der 

Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den nationalen Sicher-

heitsbehörden und gegebenenfalls der Agentur. 

 



PRÄVENTIVE 

RECHTSBERATUNG 

SEIT 26 JAHREN!

SOFTWARE MIT INHALTEN 
AUS EINER HAND!
Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren 
Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisati-
onsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch 
dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter 
des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken 
und Pfl ichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, 
delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital 
speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwort-
lichen können digital abfragen, wer, welche Pfl icht, an welchem 
Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf 
einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle 
Pfl ichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir 
den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %.
Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen 
gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten zur Risikoabwehr 
aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespei-

chert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsan-
wälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung 
mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf 
Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialis-
ten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. 
Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschrif-
ten von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 
Gerichtsurteile, standardisierte Pfl ichtenkataloge für 45 Bran-
chen und 57.000 vorformulierte Betriebspfl ichten. 44.000 Unter-
nehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspfl ichten drei Millio-
nen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. 
Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine 
Unternehmenspfl icht zu übersehen. 

Weitere Informationen unter: 
www.rack-rechtsanwälte.de


